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Samtgemeinde Sottrum
Der Samtgemeindebürgermeister

Sottrum, den 22.08.2024

Beschlussvorlage Nr. SG/2023/124 BV

Federführend:
Bürgerservice und Ordnung

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

04.05.2023 Ausschuss für Feuerschutz, Katastrophenschutz 
und Ordnung

Vorberatung

11.05.2023 Samtgemeindeausschuss Entscheidung

Entwurfsplanung "Ausbau Logistikhalle Feuerwehr"

Sachverhalt:

Das Architekturbüro MOR aus Rotenburg (Wümme) hat auf Grundlage der jetzt vorliegenden 
Gebäudedaten eine Entwurfsplanung für den Ausbau der Logistikhalle der Feuerwehr in der 
Bremer Str. 44 in Sottrum erstellt. Der 1. Vorentwurf ist mit dem Gemeindebrandmeister und 
seinem Stellvertreter abgestimmt.

Da seitens des Architekturbüros noch kleine Änderungen vorgenommen werden sollen, wird 
der geänderte Planentwurf rechtzeitig vor der Sitzung nachgereicht und dann in der Sitzung 
von dem beauftragten Architekten vorgestellt werden.

Eine genaue Kostenaufstellung kann derzeit noch nicht vorgelegt werden.  Die Gesamtkosten 
für den Ausbau werden auf ca. 1.000.000 € geschätzt. Da Gebäude kann an das 
Nahwärmenetz angeschlossen werden.

Für diese investive Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2023 eine Summe von 250.000 € 
eingestellt. Ob schon im Jahr 2023 für die Umsetzung zusätzliche Mittel erforderlich sein 
werden, wird im Rahmen des Nachtragshaushalts eingeschätzt. Für den Ausbau können 
Fördermittel für energetische Sanierung beantragt werden. Sobald die Planungen erstellt sind, 
werden die Fördermittel durch eine Energieberaterin berechnet. Entweder können Zuschüsse 
für Einzelmaßnahmen in Höhe von 1.000 €/qm oder aber auch Kredit mit Tilgungszuschuss in 
Höhe von bis zu 2.000 €/qm beantragt werden. Daneben sind Fördermittel des Landkreises 
möglich, auch hier kann die Höhe erst nach Vorlage der Unterlagen seitens des Landkreises 
beziffert werden, grob geschätzt werden rund 40.000 Euro. 
Beschlussvorschlag:
Der Samtgemeindeausschuss stimmt dem vorliegenden Entwurf zu. Die weiteren 
Planungsleistungen können auf dieser Grundlage erfolgen.

Samtgemeindebürgermeister
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